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(54) Verfahren zur Herstellung eines Matratzenbezugsstoffes mit Faserpelz, sowie 
Matratzenbezugsstoff mit Faserpelz

(57) Die Vorliegende Erfindung befasst sich mit ei-
nem Verfahren zur Herstellung eines Matratzenbezugs-
stoffes bzw. Matratzenbezugsstoff. Matratzenbezugs-
stoffe sind zahlreich im Stand der Technik bekannt, doch
ist es wünschenswert, bei leichtem Tuch eine besonders
gute Haptik, Wärmeisolierung und Weichheit zu errei-
chen. Dies wird gelöst durch ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Matratzenbezugsstoffs durch Wirken und/

oder Stricken in Form eines Vorder- und Rückseite um-
fassenden Doppeltuches mit Füllfaden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der eingelegte Füllfaden nach dem
Stricken und/oder Wirken von der Rückseite her unter
Erzeugung eines Faserpelzes aufgeraut wird. Gelöst
wird die Aufgabe ebenfalls durch ein Matratzenbezug mit
einem solchen Faserpelz auf der Rückseite.
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Beschreibung

[0001] Verfahren zur Herstellung eines Matratzen-
bezugsstoffes mit Faserpelz, sowie Matratzenbe-
zugsstoff mit Faserpelz

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Matratzenbezugsstoffs in Form ei-
nes Vorder- und Rückseite umfassenden Doppeltuchs
mit Füllfaden sowie einen solchen Matratzenbezugsstoff.

Stand der Technik

[0003] Derartige Matratzenbezugsstoffe sind aus dem
Stand der Technik in unterschiedlichsten Ausführungs-
formen bekannt. Aus wirtschaftlichen Gründen hat man
das Warengewicht solcher Matratzenbezugsstoffe deut-
lich reduziert, wodurch die Ware leichter und kostengün-
stiger in der Herstellung wurde. Wünschenswert ist es
jedoch, auch bei leichten und kostengünstigen Matrat-
zenbezugsstoffen eine ansprechende Haptik, eine ge-
wisse Stoffdicke und Isolierung zu erreichen.

Darstellung der Erfindung

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es so-
mit ein Verfahren zur Herstellung eines Matratzenbe-
zugsstoffs sowie einen Matratzenbezugsstoff anzuge-
ben, der durch ein kostengünstiges Verfahren herstellbar
und leicht ist, dabei jedoch eine ansprechende Haptik
aufweist, wertig aussieht, weich ist und isolierende Wir-
kung aufweist.
[0005] Ein solcher Matratzenbezugsstoff kann durch
ein erfindungsgemäßes Verfahren gemäß Anspruch 1
hergestellt werden. Diese Eigenschaften weist auch der
erfindungsgemäße Matratzenbezugsstoff gemäß An-
spruch 10 auf. Die abhängigen Unteransprüche 2 bis 9
und 11 bis 15 geben vorteilhafte Weiterbildungen an.
[0006] Erfindungsgemäß wird beim Verfahren gemäß
Anspruch 1 ein Matratzenbezugsstoff durch Wirken oder
Stricken in Form eines Vorder- und Rückseite umfassen-
den Doppeltuches mit Füllfaden hergestellt, wobei im An-
schluss an das Stricken und/oder Wirken des Matratzen-
bezugsstoffes der eingelegte Füllfaden von der Rücksei-
te her unter Erzeugung eines Faserpelzes aufgeraut
wird. Zum Aufrauen können die im Stand der Technik
bekannten Aufrauverfahren verwendet werden. Dabei
versteht man unter Aufrauen oder Rauen ein Verfahren
in der Textilherstellung zum Erzeugen einer voluminösen
und Luft einschließenden Oberfläche durch mechani-
sches Aufrauen mittels Kratzen- oder Kardenraumaschi-
nen. Die Maschenware wird durch rotierende Walzen ge-
führt, die einen bestimmten Beschlag aufweisen, z.B. ei-
nen Kratzbeschlag. Je nach Bewegungsrichtung und
Geschwindigkeit der Walzen bestehen entweder auf der
Schauseite und/oder der Abseite der Maschenbahn ver-

schiedene Effekte. Bei der erfindungsgemäßen Ausfüh-
rung wird jedoch lediglich die Rückseite aufgeraut. Durch
das Aufrauen des Füllfadens entsteht ein Faserpelz. Die-
ser Faserpelz führt zu einer deutlich voluminöseren Ma-
tratzenbezugsqualität, die die Haptik deutlich verbessert,
wertiger und reicher wirkt und aussieht und gleichzeitig
eine besondere Weichheit und eine isolierende Wirkung
aufweist. Dabei ist der Stoff "federleicht", was die Benut-
zung, das Waschen und die Wertigkeit weiter erhöht. Ein
ähnlicher, wenn auch nicht ganz so stark ausgebildeter
Effekt kann, was ebenfalls eine Erfindung darstellt, auch
erzielt werden, indem die stricktechnische Rückseite ge-
genüber der stricktechnischen Vorderseite bindungs-
technisch ausgedünnt ist. Bei einer solchen Lösung kann
ein Füllfaden verwendet werden oder auf einen Füllfaden
verzichtet werden. Das bindungstechnische Ausdünnen
zeigt sich in einer geringeren Maschenanzahl auf der
Rückseite und kann entweder dadurch erreicht werden,
dass einige Nadeln, die normalerweise zur Bildung der
Maschen der Rückseite vorgesehen sind (Nadeln der
Rippscheibe), den Faden nicht erfassen (Flottung) und
somit keine Maschen abbinden oder dass solche Nadeln
vollständig gezogen werden und somit keine Maschen
ausbilden können. Letzteres hat den Vorteil, dass die
Fehleranfälligkeit der Maschine dadurch reduziert wird.
Vorteilhafterweise werden in einer solchen Ausbildung
die Nadeln regelmäßig gezogen. Insbesondere kann zur
Ausbildung der Rückseite jede zweite, dritte, vierte, fünf-
te, sechste oder siebte Nadel auf der Rippscheibe gezo-
gen werden.
[0007] Gängige Strickmaschinen für Matratzenstoffe
können auf der Vorderseite und der Rückseite je bis zu
3000 Maschen pro Maschenreihe ausbilden. Durch das
Ziehen der Nadeln auf der Rückseite/Rippscheibe redu-
ziert sich die Maschenzahl entsprechend. Zieht man bei-
spielsweise jede 2. Nadel auf der Rückseite, so können
auf der Vorderseite bis zu 3000 Maschen pro Maschen-
reihe entstehen und auf der Rückseite bis zu 1500.
[0008] Besonders vorteilhaft ist es, wenn diese beiden
Erfindungen gemäß Anspruch 2 miteinander kombiniert
werden und beim Stricken der stricktechnischen Rück-
seite eine geringere Bindungsanzahl im Vergleich zu
stricktechnischen Vorderseite ausgebildet wird und dort
auch nicht geflottet wird.
[0009] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die
Vorderseite vollständig ausgebildet wird, also jede Nadel
eine Masche abbildet, also keine Nadeln im Zylinder ge-
zogen sind.
[0010] Vorteilhafterweise können sowohl in der Kom-
bination der Erfindung, als auch bei ihrem alleinigen Ein-
satz so viele Nadeln in der Rippscheibe keine Maschen
abbilden, dass bei 50 bis 160 Maschen in der Maschen-
reihe auf der Vorderseite die Rückseite lediglich 10 bis
70 Maschen aufweist, insbesondere ein Verhältnis von
96 zu 33 Maschen pro Maschenreihe gewählt wird. Vor-
teilhafterweise weist die Rückseite, gemessen ohne Füll-
faden, 10 bis 40 Gew.%, insbesondere 28 Gew.% des
Gesamtgewichts, gemessen ohne Füllfaden, auf.
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[0011] Vorteilhafterweise werden gemäß Anspruch 3
die Maschen der Vorderseite durch rechts, rechts Ma-
schen gebildet. Durch die Wahl von rechts, rechts Ma-
schen ist es besonders einfach, die Vorderseite beim
Aufrauen unversehrt zu lassen.
[0012] Bevorzugt wird gemäß Anspruch 4 das Aufrau-
en so durchgeführt, dass die Vorderseite unversehrt ge-
lassen wird. Dies ist besonders einfach möglich, wenn
gemäß Anspruch 3 die Vorderseite durch rechts, rechts
Maschen gebildet wurde.
[0013] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die Auf-
rauung so durchgeführt wird, dass der Faserpelz eine
Dicke von 3 mm bis 5 cm aufweist. Dies hat sich zur
Bildung einer guten Wärmeisolation und einer anspre-
chenden Haptik als besonders vorteilhaft herausgestellt.
[0014] Gemäß Anspruch 6 werden beim Aufrauen vor-
teilhafter Weise auch die Maschen der Rückseite zur Bil-
dung des Faserpelzes verwendet. Dies bedeutet, dass
auch der Faden bzw. der Fadenteil oder die Fadenteile,
die die Maschen der Rückseite bilden, aufgeraut bzw.
teilweise oder ganz zerstört werden und so Teil des Fa-
serpelzes werden, diesen also gemeinsam mit dem auf-
gerauten Füllfaden ausbilden.
[0015] Durch diese Maßnahme kann bei geringem Ge-
wicht ein besonders dichter und dicker Faserpelz erzeugt
werden.
[0016] Auch ist dann ein Aufrauen besonders einfach
durchzuführen, da nicht darauf geachtet werden muss,
dass die Maschen der Rückseite nicht verletzt werden.
[0017] Vorteilhafterweise wird gemäß Anspruch 7 im
Verfahren ein Füllfaden verwendet, der einen Titer zwi-
schen 330 dtex und 2.500 dtex aufweist. Unter dtex eine
Maßeinheit zur Angabe der Garnstärke bzw. Garnfein-
heit bzw. Garnlauflänge bzw. der Faserfeinheit eines
Garnes, eines Filaments bzw. einer Faser zu verstehen.
Gemessen wird die Masse in Gramm pro Kilometer Län-
ge als tex. Unter dtex wird ein Dezitex verstanden. Ein
Faden, der 1 Gramm pro 1.000 Meter wiegt weist ein tex
auf. Ein Faden der ein dtex wiegt, weist 1 Gramm pro 10
Kilometer auf.
[0018] Derartige Füllfäden haben sich als besonders
vorteilhaft zur Ausbildung eines ansprechenden und iso-
lierenden Faserpelz herausgestellt.
[0019] Im Übrigen eignen sich auch andere Fasern,
beispielsweise auch mit einem dtex-Wert von unter 167.
Je mehr Kapillaren der Füllfaden aufweist, umso besser
ist jedoch eine Rauung durchführbar. Er sollte daher vor-
teilhafter Weise mindestens 30 Kapillaren aufweisen.
[0020] Der Faserpelz bzw. die Faserpelzdicke und
Dichte kann durch Wahl des Titers, der Kapillaranzahl,
der Anzahl der Rauung und der Rauenergie beim Auf-
rauen sowie der Raugeschwindigkeit bestimmt und ent-
sprechend den Anforderungen ausgeprägt werden. Vor-
teilhafterweise wird gemäß Anspruch 8 mit mindestens
zwei Rauungen gearbeitet, also der Stoff mindestens
zweimal geraut, wobei vorteilhafter Weise die Rauungen
einmal in Strichrichtung und einmal gegen die Strichrich-
tung durchgeführt wird. Werden mehrere Rauungen ein-

gesetzt, ist es besonders vorteilhaft, diese abwechselnd
in und gegen Strichrichtung durchzuführen. Dadurch
kann ein besonders stabiler, dichter und dicker Faserpelz
erzeug werden.
[0021] Vorteilhafterweise werden die Rauungen durch
1 bis 10 Raupassagen einer Raumaschine mit 10 bis 150
Rauwalzen durchgeführt. Dies bedeutet, dass eine Rau-
maschine mit 10 bis 150 Rauwalzen auf dem Umfang
einer Walzenhalterung 1 bis 10 Mal über den Stoff geführt
wird. Die Anzahl der Rauungen beträgt somit 10 bis
1.500. Dabei laufen die Rauwalzen der Raumaschine
vorteilhafter Weise abwechselnd rechts und linksrum, so
dass die Aufrauungen abwechseln in und gegen Strich-
richtung durchgeführt werden.
[0022] Die Erfindung wird ebenfalls gelöst durch ein
Matratzenbezugsstoff in Form eines Vorder- und Rück-
seite umfassenden Doppeltuchs mit Füllfaden, wobei der
eingelegte Füllfaden auf der Rückseite einen Faserpelz
ausbildet. Ebenfalls als eine eigenständige Erfindung
stellt sich ein Matratzenbezugsstoff mit bindungstech-
nisch ausgedünnter Rückseite dar, was wie oben be-
schrieben erzeugt werden kann, bei dem vorteilhafter
Weise jede zweite, jede dritte, jede vierte, jede fünfte,
jede sechste oder jede siebte Masche der Rückseite
nicht ausgebildet ist.
[0023] Gängige Strickmaschinen für Matratzenstoffe
können auf der Vorderseite und der Rückseite je bis zu
3000 Maschen pro Maschenreihe ausbilden. Durch das
Ziehen der Nadeln auf der Rückseite/Rippscheibe redu-
ziert sich die Maschenzahl entsprechend. Zieht man bei-
spielsweise jede 2. Nadel auf der Rückseite, so können
auf der Vorderseite bis zu 3000 Maschen pro Maschen-
reihe entstehen und auf der Rückseite bis zu 1500.
[0024] Vorteilhafterweise weist er auf der Vorderseite
50 bis 160, in einer Maschenreihe und auf der Rückseite
10 bis 70 Maschen in einer Maschenreihe, insbesondere
96 zu 33 Maschen pro Maschenreihe auf. Wird diese
zweite Erfindung allein verwendet, kann sie mit oder
ohne Füllfaden umgesetzt werden.
[0025] Diese beiden Erfindungen können gemäß An-
spruch 11 auch miteinander kombiniert werden. Dies bie-
tet einen besonders leichten Matratzenbezugsstoff.
[0026] Vorteilhafterweise weist bei einem solchen Ma-
tratzenbezugsstoff mit Anspruch 10 nach Anspruch 11
die Rückseite ohne Füllfaden ein Gewichtsanteil von 10
bis 40 Gew.%, insbesondere 28 Gew.% des Gesamtge-
wichts, gemessen ohne Füllfaden, auf.
[0027] Mit Vorteil weist ein erfindungsgemäßer Matrat-
zenbezugsstoff gemäß Anspruch 13 einen Faserpelz
auf, der durch den Füllfaden und die rückseitigen Ma-
schen beziehungsweise Teile dieser ausgebildet wird.
Bei einem solchen Faserpelz sind die rückseitigen Ma-
schen (teilweise) aufgelöst bzw. zerstört und bilden somit
einen Teil des Faserpelzes.
[0028] Vorteilhafterweise weist der Faserpelz gemäß
Anspruch 14 eine Dicke von 3 mm bis 5 cm auf.
[0029] Mit Vorteil ist der Füllfaden des Matratzenbe-
zugsstoffs ein Faden mit einem Titer zwischen 330 dtex
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und 2.500 dtex. Auch andere Fäden sind prinzipiell denk-
bar, so beispielsweise auch Fäden unter 167 dtex. Je
mehr Kapillaren der Füllfaden hat, umso ausgeprägter
ist der Faserpelz möglich. Daher sollten mindestens 30
Kapillaren im Füllfaden vorhanden sein. Der gewünschte
Faserpelz kann somit durch Wahl des Titers des Füllfa-
dens, der Kapillaranzahl des Füllfadens sowie der Rau-
ung, insbesondere der Anzahl der Raupassagen und der
Rauenergie sowie der Raugeschwindigkeit wunschge-
mäß eingestellt werden.
[0030] Prinzipiell kann als Füllfaden jeder denkbare
Faden verwendet werden. Idealerweise wird jedoch ein
synthetisches Garn, Polyamid oder Polyester, verwen-
det, wobei auch Baumwolle grundsätzlich denkbar ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Matratzenbezugs-
stoffes durch Wirken und/oder Stricken in Form ei-
nes Vorder- und Rückseite umfassenden Doppel-
tuchs mit Füllfaden, dadurch gekennzeichnet,
dass der eingelegte Füllfaden nach dem Stricken
und/oder Wirken von der Rückseite her unter Erzeu-
gung eines Faserpelzes aufgeraut wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei auf der strick-
technischen Rückseite gegenüber der Bindungsan-
zahl der stricktechnischen Vorderseite eine geringe-
re Bindungsanzahl erzeugt wird.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderseite
des Matratzenbezugsstoff durch rechts, rechts Ma-
schen gebildet wird.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Aufrauen die
Vorderseite unversehrt gelassen wird.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Faserpelz so-
weit aufgeraut wird, bis er eine Dicke von 3 mm bis
5 cm aufweist.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass beim Aufrauen
auch die Maschen der Rückseite zur Bildung des
Faserpelzes verwendet werden.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Füllfaden ein
Faden mit einem Titer zwischen 330 dtex und 2500
dtex aufweist.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 2
Rauungen durchgeführt werden und mindestens ei-

ne Rauung in Strichrichtung und eine gegen die
Strichrichtung durchgeführt wird, insbesondere je-
weils abwechselnd in und gegen Strichrichtung ge-
raut wird.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufrauung
durch 1 bis 10 Raupassagen einer Raumaschinen
mit 10 bis 150 Rauwalzen durchgeführt wird.

10. Matratzenbezugsstoff in Form eines Vorder- und
Rückseite umfassenden Doppeltuchs mit Füllfaden,
dadurch gekennzeichnet, dass der eingelegte
Füllfaden auf der Rückseite einen Faserpelz ausbil-
det.

11. Matratzenbezugsstoff nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Matratzenbezugsstoff
eine im Vergleich zur Vorderseite bindungstech-
nisch ausgedünnte Rückseite aufweist.

12. Matratzenbezugsstoff nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rückseite ohne Füllfa-
den 10-40 Gew.%, insbesondere 28 Gew.% des Ge-
samtgewichts ohne Füllfaden bildet.

13. Matratzenbezugsstoff nach einem der Ansprüche 10
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Faser-
pelz durch den Füllfaden und die rückseitigen Ma-
schen ausgebildet wird.

14. Matratzenbezugsstoff nach einem der Ansprüche 10
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Faser-
pelz 3mm - 5cm dick ist.

15. Matratzenbezugsstoff nach einem der Ansprüche 10
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllfa-
den ein Faden mit einem Titer zwischen 330 dtex
und 2500 dtex aufweist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Herstellen eines Matratzenbe-
zugsstoffes durch Wirken und/oder Stricken in Form
eines Vorder- und Rückseite umfassenden Gestrik-
kes oder Gewirkes mit Füllfaden, in welchem der ein-
gelegte Füllfaden nach dem Stricken und/oder Wir-
ken von der Rückseite her unter Erzeugung eines
Faserpelzes aufgeraut wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine zweiflächige Maschenware in
Form eines Doppeltuches beim Wirken oder Strik-
ken erzeugt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei auf der strick-
technischen Rückseite gegenüber der Bindungsan-
zahl der stricktechnischen Vorderseite eine geringe-
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re Bindungsanzahl erzeugt wird.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorder-
seite des Matratzenbezugsstoff durch rechts, rechts
Maschen gebildet wird.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass beim Aufrau-
en die Vorderseite unversehrt gelassen wird.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Faser-
pelz soweit aufgeraut wird, bis er eine Dicke von 3
mm bis 5 cm aufweist.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass beim Aufrau-
en auch die Maschen der Rückseite zur Bildung des
Faserpelzes verwendet werden.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllfaden
ein Faden mit einem Titer zwischen 330 dtex und
2500 dtex aufweist.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 2
Rauungen durchgeführt werden und mindestens ei-
ne Rauung in Strichrichtung und eine gegen die
Strichrichtung durchgeführt wird, insbesondere je-
weils abwechselnd in und gegen Strichrichtung ge-
raut wird.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufrau-
ung durch 1 bis 10 Raupassagen einer Raumaschi-
nen mit 10 bis 150 Rauwalzen durchgeführt wird.

10. Matratzenbezugsstoff in Form eines Vorder- und
Rückseite umfassenden Gewirkes oder Gestrickes
mit Füllfaden, in welchem der eingelegte Füllfaden
auf der Rückseite einen Faserpelz ausbildet, da-
durch gekennzeichnet, dass eine zweiflächige
Ware in Form eines Doppeltuches den Matratzen-
bezugsstoff bildet.

11. Matratzenbezugsstoff nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Matratzenbe-
zugsstoff eine im Vergleich zur Vorderseite bin-
dungstechnisch ausgedünnte Rückseite aufweist.

12. Matratzenbezugsstoff nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rückseite ohne
Füllfaden 10-40 Gew.%, insbesondere 28 Gew.%
des Gesamtgewichts ohne Füllfaden bildet.

13. Matratzenbezugsstoff nach einem der Ansprü-

che 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Faserpelz durch den Füllfaden und die rückseitigen
Maschen ausgebildet wird.

14. Matratzenbezugsstoff nach einem der Ansprü-
che 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Faserpelz 3mm - 5cm dick ist.

15. Matratzenbezugsstoff nach einem der Ansprü-
che 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der
Füllfaden ein Faden mit einem Titer zwischen 330
dtex und 2500 dtex aufweist.
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